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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB I Zentrale Dienste / Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/15/9794
öffentlich
28.09.2015
Sabrina Seemann

Beschluss über überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Aufgrund von Erhöhungen der Kindertagesstättenentgelte und durch die Betreuung von 
mehr Kindern der Gemeinde Hohenkirchen in Kindertageseinrichtungen sind die 
Planansätze im Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hohenkirchen nicht ausreichend. Aus 
diesem Grund werden für das Produktsachkonto 05.36101.54151000 – Zuschüsse für 
laufende Zwecke an private Kita’s ca. 12.000,00 Euro und das Produktsachkonto 
05.36101.54159001 – Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereins-Kita’s ca. 20.000,00 Euro 
Mehraufwendungen benötigt. Diese 32.000,00 Euro Mehraufwendungen können durch 
Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000,00 Euro bei den Gewerbesteuern im 
Produktsachkonto 05.61101.4013000 gedeckt werden. Aus diesem Grund muss die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen einen Beschluss über überplanmäßige 
Aufwendungen / Auszahlungen für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege fassen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Mehraufwendungen im 
Produktsachkonto 05.36101.54151000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita’s in 
Höhe von 12.000,00 Euro und im Produktsachkonto 05.36101.54159001 – Zuschüsse für 
laufende Zwecke an Vereins-Kita’s in Höhe von 20.000,00 Euro als überplanmäßige 
Auszahlung. Die Deckung erfolgt über das Produktsachkonto 05.61101.4013000 - 
Gewerbesteuer in Höhe von 32.000,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Höhe der Überschreitung wird etwa 32.000,00 Euro betragen. Die Kosten können durch 
Mehreinnahmen im Produktsachkonto 05.61101.4013000 – Gewerbesteuern in Höhe von ca. 
100.000,00 Euro.

Anlagen:
keine

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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